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Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Glasin                    

Sachverhalt:
Entsprechend § 22 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V gibt sich jede Gemeinde zur Regelung ihrer 
inneren Angelegenheiten eine Geschäftsordnung. 
Die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist mit Datum vom 16. Mai 2024 
neu gefasst worden und am 09.06.2024 in Kraft getreten.
Die Änderungen sind rechtlich so relevant, dass sich hier unmittelbar die Änderungen der 
Geschäftsordnungen der Städte und Gemeinden erforderlich machen. Um eine ordentliche, rechtlich 
korrekte Arbeitsweise in den Gremien zu garantieren, ist hier vorrangig die Einarbeitung der neuen 
rechtlichen Grundlagen in die Geschäftsordnung erforderlich.

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeinde Glasin.
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